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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
über die Gewährung von Zuwendungen zur 
zusätzlichen finanziellen Förderung für die 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern 

aus Flüchtlingsfamilien an allgemeinbildenden 
Ersatzschulen (RL-SuSFl-SifT)

Vom 21. November 2018
Gz.: 37.3-56041

1.   Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Ziel der Zuwendungen ist es, die Beschulung von im 
Land Brandenburg schulpflichtigen Schülerinnen und 
Schülern aus Flüchtlingsfamilien an allgemeinbilden-
den Ersatzschulen in den Schuljahren 2018/2019 und 
2019/2020 zu fördern. 

1.2 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien im 
Sinne dieser Richtlinie sind Personen, die 

a)  eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Absatz 1, 2 
oder 3 des Aufenthaltsgesetzes innehaben, 

b)  denen der Aufenthalt gemäß § 55 des Asylgesetzes 
zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet ist,

c)  deren Abschiebung gemäß § 60a des Aufenthalts-
gesetzes nach Durchführung des Asylverfahrens 
ausgesetzt ist,

d)  die eine Aufenthaltsgewährung gemäß §§ 23a oder 
24 des Aufenthaltsgesetzes innehaben oder

e)  die gemäß § 29 Absatz 2 oder 3 des Aufenthalts-
gesetzes eine Aufenthaltserlaubnis aus Gründen des 
Familiennachzugs innehaben, sofern dieser an Per-
sonen anknüpft, für die ein Tatbestand gemäß § 25 
Absatz 1, 2 oder 3 oder ein Tatbestand gemäß § 24 
des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.

 Unbegleitete Kinder und Jugendliche gelten als Schü-
lerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien, wenn auf 
sie einer der unter a) bis d) genannten Tatbestände zu-
trifft.

1.3 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und unter Beachtung des § 44 der Landes-
haushaltsordnung sowie der hierzu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften Zuwendungen zur pauschalen finan-
ziellen Unterstützung von Trägern von Ersatzschulen 
zu den Mehrkosten, die für die zusätzliche Förderung 
von im Land Brandenburg für das Schuljahr 2018/2019 
und für das Schuljahr 2019/2020 schulpflichtigen Schü-
lerinnen und Schülern im Sinne der Nummer 1.2 an all-
gemeinbildenden Ersatzschulen entstehen.

1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. 

 Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf Grund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2.  Gegenstand der Förderung 

 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird bei 
Vorliegen der Voraussetzungen dieser Richtlinie die 
zusätzliche Förderung der Schülerinnen und Schüler 
aus Flüchtlingsfamilien  an allgemeinbildenden Ersatz-
schulen finanziell unterstützt.

3.  Zuwendungsempfänger

 Zuwendungen werden an den Antragsteller im Sinne 
der Nummer 7.1.2 dieser Richtlinie ausgezahlt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

 Abweichend von Nummer 1.3 der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung können für 
das Schuljahr 2018/2019 Zuwendungen rückwirkend 
zum Schuljahresbeginn bewilligt werden, sofern der 
Antrag bis zum 31. Dezember 2018 eingeht und nach-
gewiesen wird, dass die Voraussetzungen für die Zu-
wendungen in diesem Zeitraum bereits vorlagen.

5.  Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1  Zuwendungsart:  Projektförderung

5.2 Finanzierungsart:  Die Finanzierung erfolgt in Form 
einer Festbetragsfinanzierung 
pro Schülerin oder Schüler aus 
einer Flüchtlingsfamilie, der 
oder die im betreffenden Schul-
jahr die allgemeinbildende Er-
satzschule besucht.

5.3  Form der Zuwendung: Die Zuwendungen werden in 
Form eines Zuschusses bewilligt.

5.4  Bemessungsgrundlage:

 Der Festbetrag beläuft sich pro Schuljahr und pro Schü-
lerin oder Schüler aus einer Flüchtlingsfamilie 

-  in der Primarstufe auf 2.294,00 €,
-  in der Sekundarstufe I und II allgemeinbildender 

Ersatzschulen auf 2.722,00 €.

6.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, sich die 
jeweiligen persönlichen Voraussetzungen der Schüle-
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rinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien nach Num-
mer 1.2 dieser Richtlinie nachweisen zu lassen und die 
entsprechenden Unterlagen bei der Bewilligungsbehör-
de in Kopie einzureichen.

 Änderungen in den dem Zuwendungsbescheid zu Grun-
de liegenden erheblichen Tatsachen sind unverzüglich 
anzuzeigen. 

6.2 Die Vorschriften zur Beantragung von Änderungen des 
Genehmigungsbescheides gemäß § 121 des Branden-
burgischen Schulgesetzes bleiben unberührt.

7.  Verfahren

7.1  Antragsverfahren

7.1.1 Bewilligungsbehörde ist das für Schule zuständige 
Landesministerium.

7.1.2 Antragsberechtigt sind Träger von allgemeinbildenden 
Ersatzschulen. 

7.1.3 Anträge sind nach Schuljahren getrennt frühestens drei 
Monate vor dem jeweiligen Schuljahresbeginn schrift-
lich unter Verwendung der zu diesem Zweck bereitge-
stellten Antragsformulare zu stellen. Für den Fall, dass 
ein Träger für mehrere Ersatzschulen Zuwendungen 
begehrt, ist für jede Schule ein gesonderter Antrag zu 
stellen. 

7.1.4  Im Antrag ist darzulegen,

-  dass an der jeweiligen Ersatzschule zusätzliche 
Förderungen der Schülerinnen und Schüler aus 
Flüchtlingsfamilien durchgeführt werden sowie de-
ren konzeptionelle Ausgestaltung und

-  die voraussichtliche Teilnehmerzahl.

 Weiteres ist den Antragsvordrucken zu entnehmen.

7.2  Bewilligungsverfahren

 Bewilligungen werden ab dem 31. Januar schriftlich 
erteilt. Soweit die Zuwendungsvoraussetzungen nicht 
vorliegen oder keine ausreichenden Haushaltsmittel 
mehr zur Verfügung stehen, wird der Antrag auf Zu-
wendungen abgelehnt. 

7.3  Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung an den Zuwendungs-
empfänger erfolgt abweichend von Nummer 1.4 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P) in einer Summe. Der 
Mittelabruf ist der Bewilligungsbehörde mit folgenden 
Nachweisen zu übergeben:

-  Anzahl der im jeweiligen Durchführungszeitraum 
beschulten Schülerinnen und Schüler aus  Flücht-
lingsfamilien,

-  Nachweise zu den in Nummer 1.2 genannten Tatbe-
ständen in Kopie,

-  Kopien abgeschlossener Schulverträge.

7.4  Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Der Zuwendungsempfänger legt der Bewilligungsbe-
hörde bis zum im Bewilligungsbescheid genannten Da-
tum folgende Nachweise vor:

- Namen und Adressen der im Bewilligungszeitraum 
beschulten Schülerinnen und Schüler aus Flücht-
lingsfamilien,

- Übersicht über die Daten ihrer Zu- und Abgänge, 
- Kopien der vollständigen Schulverträge, 
- sofern Schulverträge über Betreuer abgeschlossen 

wurden, Nachweise über die Betreuung, 
- Nachweise zu den in Nummer 1.2 genannten Tatbe-

ständen in Kopie,
- eine Verwendungsbestätigung gemäß Nummer 6.5 

der ANBest-P, sofern eine solche im Bescheid zu-
gelassen wurde, anderenfalls Verwendungsnach-
weise einschließlich entsprechender Belege zu den 
tatsächlich angefallenen höheren Personal- und 
Sachkosten für die zusätzliche Förderung. 

7.4.2 Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung wird 
geprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlings-
familien die betreffende allgemeinbildende Ersatzschu-
le mindestens in der im Zuwendungsbescheid zu Grun-
de gelegten Anzahl tatsächlich besucht haben und dem 
Träger in diesem Zusammenhang tatsächlich Mehrkos-
ten in Höhe des Zuwendungsbetrages entstanden sind. 
Berücksichtigt werden die Schülerinnen und Schüler 
aus Flüchtlingsfamilien, die im Monatsdurchschnitt des 
Zuwendungszeitraums regelmäßig am Unterricht und 
an sonstigen pflichtigen Veranstaltungen teilgenommen 
und mehr als die Hälfte des Monats in einem Schulver-
hältnis zu der allgemeinbildenden Ersatzschule gestan-
den haben.  

 Die Gewährung des Betriebskostenzuschusses gemäß 
§§ 124, 124a des Brandenburgischen Schulgesetzes 
bleibt unberührt. Eine Berücksichtigung der Kosten so-
wohl im Verwendungsnachweisverfahren gemäß dieser 
Richtlinie als auch im Verwendungsnachweisverfahren 
für den Betriebskostenzuschuss gemäß §§ 124, 124a 
des Brandenburgischen Schulgesetzes ist ausgeschlossen. 

7.5  Zu beachtende Vorschriften

7.5.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung, 
soweit nicht in dieser Richtlinie oder im Zuwendungs-
bescheid Abweichungen zugelassen worden sind.

7.5.2 Der Landesrechnungshof ist gemäß §§ 88 Absatz 1 
und 91 der Landeshaushaltsordnung zur Prüfung be-
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, zum 01.08.2019 die Stelle als 
Schulleiterin oder Schulleiter an der

Oberschule Theodor Fontane
mit Primarstufe

Zum Teufelssee 2-4
14478 Potsdam

neu zu besetzen.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der 
Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem staat- 
lichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; Entscheidun-
gen über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der 
schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umset-
zung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grund-
lage eines pädagogischen Grundkonsens und einer aufbauen-
den Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstu-
fe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusam-
menarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwar-
tet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

rechtigt. Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
im Rahmen einer Überprüfung Einblick in die Unter-
lagen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewähren 
und alle in Zusammenhang mit der Verwendung der 
Zuwendung stehenden Auskünfte zu erteilen.

8.  Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. August 
2018 in Kraft. Sie tritt am  31. Juli 2020 außer Kraft. 

Potsdam, 21. November 2018

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Britta Ernst
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schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.   

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Oberschule

 Sachsendorfer Oberschule Cottbus
 Schule mit hervorragender Berufsorientierung
 Schwarzheider Straße 7
 03048 Cottbus

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Das Amt als Schulleiterin oder als Schulleiter wird gemäß 
§ 120 des Landesbeamtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L bis 
zur Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

 Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
 Die Leiterin
 Magdeburger Straße 45
 14770 Brandenburg an der Havel.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 Elisabeth-von-Schlieben-Grundschule
 Kirchstraße 6
 15757 Halbe

 - Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
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träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un-
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden, erfolgt die 
Zahlung eines außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgrup-
pe 15 Ü.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

4. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

 Hand in Hand
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Usedomer Straße 51
 01968 Senftenberg

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse  
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden-
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

3. Schulleiterin oder Schulleiter an einem Gymnasium

a. Bohnstedt-Gymnasium Luckau
 Rathausstraße 6/7
 15926 Luckau

 - Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

b. Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus
 Schule mit erweiterter mathematisch-naturwissenschaft-

lich-technischer Ausbildung
 Universitätsstraße 18
 03046 Cottbus

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

c. Humboldt-Gymnasium
 Bahnhofstraße 80
 15732 Eichwalde

 - Besetzung zum 01.02.2020 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
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Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Gerald Boese
Blechenstraße 1 
03046 Cottbus.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule „Am Annatal“
 Am Annatal 64
 15344 Strausberg

 - Besetzung zum 01.02.2020 -

b. Grundschule Marienwerder
 Zerpenschleuser Straße 42
 16348 Marienwerder

 - Besetzung zum 01.02.2020 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder  
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogische Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti-
ge Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.    

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.
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 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder  
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage und die unter den Buchstaben b bis e benannten 
Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage und die unter Buchstabe b benannte Stelle mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule Seelow
 Straße der Jugend 7
 15306 Seelow

 - Besetzung zum 01.02.2020 -

b. Diesterweg-Grundschule
 Am Steintor 5
 17291 Prenzlau

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

c. Grundschule „Käthe Kollwitz“
 Weinbergstraße 4
 16259 Bad Freienwalde (Oder)

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

d. Grundschule „Theodor Fontane“
 Linsingenstraße 15
 16259 Bad Freienwalde (Oder)

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

e. Grundschule Burgschule
 Lindenstraße 31
 15326 Lebus

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -
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4. Schulleiterin oder Schulleiter an einem Gymnasium 

 Rouanet-Gymnasium Beeskow
 Unesco-Projektschule
 Rudolf-Breitscheid-Straße 3
 15848 Beeskow

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr- 
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung und 
des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un-
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem 
tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung ei-
nes außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 

3. Rektorin oder Rektor an einer Oberschule als Leiterin 
oder Leiter des Primarstufenbereiches (Primarstufen-
leiterin oder Primarstufenleiter) 

 Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ Wriezen
 Hospitalstraße 36 a
 16269 Wriezen

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld der Primarstufenleiterin oder 
des Primarstufenleiters gehören: inhaltliche Ausgestaltung 
der Primarstufe im Rahmen der geltenden Vorschriften; 
Beratung und Besuch der in der Primarstufe tätigen Lehr-
kräfte im Unterricht; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters beim Verfahren der Aufnahme der Schüle-
rinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 1 und beim Über-
gangsverfahren an die weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern in 
der Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe, mindestens fünfjährige Bewährung in der Unterrichts- 
praxis wünschenswert, wobei mindestens drei Jahre Tätig-
keit in der Primarstufe nachgewiesen werden sollen.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Primarstufenleiterin oder Primarstufenlei-
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qua-
lifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er-
wünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a und b be-
nannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L , die unter Buchstabe c 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage und die unter Buchstabe d benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport zu richten an das  

 Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
 Herrn Dr. Olaf Steinke
 Gerhard-Neumann-Straße 3
 15236 Frankfurt (Oder).

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti-
onen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
 Lanz
 Hopfenweg 8
 19309 Lanz

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

b. Drei-Seen-Grundschule
 Berliner Straße 76
 16798 Fürstenberg/Havel

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

c. Havelland-Grundschule Zehdenick
 Hospitalstraße 1
 16792 Zehdenick

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

d. Waldring-Grundschule Wittstock
 Waldring 27 
 16909 Wittstock/Dosse

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
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3. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Oberschule

a. Oberschule „Schule am Rhin“
 Fehrbellin
 Dechtower Weg 3 a
 16833 Fehrbellin

 - Besetzung zum 01.02.2020 -

b. Oberschule mit Grundschule Glöwen
 Bahnhofstraße 25
 19339 Plattenburg/OT Glöwen

 - Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

c. Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen
 Hermann-Löns-Straße 5
 16515 Oranienburg

 - Besetzung zum 01.08.2020 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Für die unter den Buchstaben a und c benannten Stellen 

wird die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die 
Sekundarstufe I und mehrjährige Bewährung in der Unter-
richtspraxis in der Sekundarstufe I gefordert.

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle wird die Befähi-
gung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstufe I, 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen 
und mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Se-
kundarstufe I gefordert. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 
 Grundschule „Otto Lilienthal“ Wustermark
 Hamburger Straße 8
 14641 Wustermark

 - Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder  
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 
 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 
 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Menzel
Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-

schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG  bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L, die unter Buchstabe b benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG  zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage und die unter Buchstabe c benannte Stelle mit der 
Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15  
TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

4. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule

a. Oberschule Premnitz
 Mühlenweg 1
 14727 Premnitz

 - Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

b. Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
 Berliner Straße 41
 16540 Hohen Neuendorf

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
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